
Weg eines Gesetzes

Optional: Subhead fett (Überschrift 4)

Impuls 
Ein Gesetzgebungsprojekt beginnt meist mit einem Impuls von Regierung, Landrat, 
Verwaltung, Gemeinden oder Dritten. 

Entwurf 
Die Verwaltung erstellt im Auftrag des Regierungsrats einen ersten Gesetzesentwurf.

Interne Vernehmlassung
Die verantwortliche Direktion führt eine Anhörung innerhalb der Verwaltung und bei 
den kantonalen Behörden durch.

Einreichung an den Landrat
Nach Überarbeitung aufgrund der Rückmeldungen unterbreitet der Regierungsrat die 
Vorlage dem Landrat.

Vorberatung in der Kommission
Eine Fachkommission prüft die Vorlage und stellt dem Landrat Antrag zur Behandlung 
im Plenum.

Beratung im Landrat
Der Landrat berät die Vorlage in zwei Lesungen, wobei Änderungen in der zweiten 
Lesung nur schriftlich zulässig sind.

Referendum
Nach der Schlussabstimmung im Landrat kann gegen das Gesetz das fakultative oder 
das konstruktive Referendum ergriffen werden.

Inkrafttreten
Nach unbenützter Referendumsfrist oder nach Zustimmung in der Volksabstimmung 
wird das Gesetz veröffentlicht und in Kraft gesetzt.
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Externe Vernehmlassung
Parteien, Gemeinden, Verbände und weitere Kreise können im Rahmen der öffentlichen 
Vernehmlassung Stellung nehmen.

4

Landratssekretariat


	Folie 1

